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RESOLUTION 56/229 

Verabschiedet auf der 92. Plenarsitzung am 24. Dezember 2001, ohne Ab-
stimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/56/576, Ziffer 36)547. 

56/229. Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von 
Diskriminierung der Frau 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 55/70 vom 4. De-
zember 2000 sowie ihre früheren Resolutionen über die Be-
seitigung der Diskriminierung der Frau, 

 in Anbetracht dessen, dass nach den Artikeln 1 und 55 
der Charta eines der Ziele der Vereinten Nationen darin be-
steht, die allgemeine Achtung vor den Menschenrechten und 
Grundfreiheiten für alle ohne irgendeinen Unterschied, ins-
besondere auch ohne Unterschied nach Geschlecht, zu för-
dern, 

 erklärend, dass Frauen und Männer gleichberechtigt an 
der sozialen, wirtschaftlichen und politischen Entwicklung 
teilnehmen, gleichberechtigt zu ihr beitragen und gleichbe-
rechtigt an besseren Lebensbedingungen teilhaben sollen, 

 unter Hinweis auf die Erklärung und das Aktionspro-
gramm von Wien, die am 25. Juni 1993 von der Weltkonfe-
renz über Menschenrechte verabschiedet wurden548 und in 
denen die Konferenz bekräftigte, dass die Menschenrechte 
von Frauen und Mädchen ein unveräußerlicher, fester und 
unteilbarer Bestandteil der allgemeinen Menschenrechte 
sind, 

 in Anerkennung der Notwendigkeit eines umfassenden 
und integrierten Ansatzes für die Förderung und den Schutz 
der Menschenrechte von Frauen, der auch die konsequente 
Berücksichtigung der Menschenrechte von Frauen in den 
Tätigkeiten des gesamten Systems der Vereinten Nationen 
einschließt, 

_____________ 
547 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Andorra, Antigua und Barbuda, Argentinien, 
Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Bangladesch, Barba-
dos, Belarus, Belgien, Benin, Bhutan, Bolivien, Bosnien und Herzego-
wina, Bulgarien, Burkina Faso, Chile, Costa Rica, Dänemark, Demo-
kratische Republik Kongo, Deutschland, Dominikanische Republik, 
Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador, 
Fidschi, Finnland, Frankreich, Gambia, Georgien, Ghana, Griechen-
land, Guatemala, Indonesien, Irland, Island, Israel, Italien, Kambo-
dscha, Kanada, Kasachstan, Kenia, Kolumbien, Kongo, Kroatien, Ku-
ba, Lettland, Libysch-Arabische Dschamahirija, Liechtenstein, Litauen, 
Luxemburg, Madagaskar, Malawi, Mexiko, Mongolei, Mosambik, Na-
mibia, Nepal, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Niger, Nigeria, 
Norwegen, Österreich, Panama, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, 
Portugal, Republik Korea, Republik Moldau, Ruanda, Rumänien, Sam-
bia, Schweden, Sierra Leone, Simbabwe, Slowakei, Slowenien, Spani-
en, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Suriname, 
Thailand, Togo, Türkei, Uganda, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Venezue-
la, Vereinigte Republik Tansania, Venezuela, Vereinigtes Königreich 
Großbritannien und Nordirland und Zypern. 
548 A/CONF.157/24 (Teil I), Kap. III. 

 in Bekräftigung der Verpflichtungen, die in der Politi-
schen Erklärung549 und dem Ergebnisdokument550 der drei-
undzwanzigsten Sondertagung der Generalversammlung 
"Frauen 2000: Gleichstellung, Entwicklung und Frieden für 
das 21. Jahrhundert" eingegangen wurden, insbesondere in 
den Ziffern 68 c) und d) betreffend das Übereinkommen zur 
Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau551 und 
das dazugehörige Fakultativprotokoll552,  

 unter Hinweis darauf, dass die Staats- und Regierungs-
chefs in der Millenniums-Erklärung der Vereinten Natio-
nen553 den Beschluss zur Durchführung des Übereinkom-
mens trafen, 

 mit Genugtuung über die Fortschritte bei der Durchfüh-
rung des Übereinkommens, jedoch mit dem Ausdruck ihrer 
Besorgnis über die weiterhin bestehenden Herausforderun-
gen, 

 sowie mit Genugtuung über die wachsende Zahl der 
Vertragsstaaten des Übereinkommens, die sich nunmehr auf 
168 beläuft, 

 ferner begrüßend, dass am 22. Dezember 2000 das Fa-
kultativprotokoll zu dem Übereinkommen zur Beseitigung 
jeder Form von Diskriminierung der Frau in Kraft getreten 
ist, 

 eingedenk der Empfehlung des Ausschusses für die Be-
seitigung der Diskriminierung der Frau, wonach die Staaten-
berichte Angaben über die Umsetzung der Aktionsplattform 
von Beijing554 enthalten sollen, im Einklang mit Ziffer 323 
der Plattform, 

 nach Behandlung des Berichts des Ausschusses über 
seine vierundzwanzigste und fünfundzwanzigste Tagung555, 

 mit dem Ausdruck der Besorgnis über die große Anzahl 
der nach wie vor überfälligen Berichte, insbesondere Erstbe-
richte, was ein Hindernis für die volle Durchführung des 
Übereinkommens darstellt, 

 1. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs556 über 
den Stand des Übereinkommens zur Beseitigung jeder Form 
von Diskriminierung der Frau551; 

 2. bekundet ihre Enttäuschung darüber, dass die uni-
verselle Ratifikation des Übereinkommens bis zum 
Jahr 2000 nicht erreicht wurde, und fordert alle Staaten, die 
das Übereinkommen bisher noch nicht ratifiziert haben be-
_____________ 
549 Resolution S-23/2, Anlage. 
550 Resolution S-23/3, Anlage. 
551 Resolution 34/180, Anlage. 
552 Resolution 54/4, Anlage. 
553 Siehe Resolution 55/2. 
554 Abgedruckt in: Bericht der Vierten Weltfrauenkonferenz, Beijing, 4.-
15. September 1995 (auszugsweise Übersetzung des Dokuments 
A/CONF.177/20 vom 17. Oktober 1995), Kap. I, Resolution 1, Anla-
ge II. 
555 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Sechsundfünfzigste 
Tagung, Beilage 38 (A/56/38). 
556 A/56/328. 
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ziehungsweise ihm noch nicht beigetreten sind, nachdrück-
lich auf, dies zu tun; 

 3. betont, wie wichtig es ist, dass die Vertragsstaaten 
ihren Verpflichtungen aus dem Übereinkommen und dem 
dazugehörigen Fakultativprotokoll552 in vollem Umfang 
nachkommen; 

 4. begrüßt den raschen Anstieg der Zahl der Ver-
tragsstaaten des Fakultativprotokolls auf nunmehr 28 und 
fordert die anderen Vertragsstaaten des Übereinkommens 
nachdrücklich auf, die Unterzeichnung und Ratifikation des 
Fakultativprotokolls beziehungsweise den Beitritt dazu zu 
erwägen; 

 5. begrüßt es außerdem, dass der Ausschuss für die 
Beseitigung der Diskriminierung der Frau die Regeln für 
seine Tätigkeit gemäß dem Fakultativprotokoll als Teil sei-
ner überarbeiteten Geschäftsordnung angenommen hat557; 

 6. nimmt davon Kenntnis, dass einige Vertragsstaa-
ten ihre Vorbehalte abgewandelt haben, bringt ihre Befriedi-
gung darüber zum Ausdruck, dass einige Vorbehalte zurück-
genommen wurden, und fordert die Vertragsstaaten nach-
drücklich auf, den Umfang der Vorbehalte, die sie zu dem 
Übereinkommen einlegen, zu begrenzen, diese Vorbehalte so 
genau und eng gefasst wie möglich zu formulieren, um si-
cherzustellen, dass kein Vorbehalt mit dem Ziel und Zweck 
des Übereinkommens oder auf andere Weise mit dem inter-
nationalen Vertragsrecht unvereinbar ist, ihre Vorbehalte im 
Hinblick auf ihre Zurücknahme regelmäßig zu überprüfen 
und Vorbehalte zurückzunehmen, die im Widerspruch zu 
dem Ziel und Zweck des Übereinkommens stehen oder auf 
andere Weise mit dem internationalen Vertragsrecht unver-
einbar sind; 

 7. fordert die Vertragsstaaten des Übereinkommens 
nachdrücklich auf, alles in ihren Kräften Stehende zu tun, 
um ihre Berichte über die Umsetzung des Übereinkommens 
gemäß dessen Artikel 18 und gemäß den von dem Ausschuss 
vorgegebenen Leitlinien vorzulegen und bei der Vorlage ih-
rer Berichte mit dem Ausschuss uneingeschränkt zusam-
menzuarbeiten; 

 8. legt dem Sekretariat nahe, den Vertragsstaaten auf 
deren Ersuchen weitere technische Hilfe bei der Erstellung 
von Berichten, insbesondere Erstberichten, zu gewähren, 
und bittet die Regierungen, zu diesen Anstrengungen beizu-
tragen; 

 9. würdigt die Beiträge, die der Ausschuss zur wirk-
samen Durchführung des Übereinkommens geleistet hat; 

 10. fordert die Vertragsstaaten des Übereinkommens 
mit allem Nachdruck auf, geeignete Maßnahmen zu ergrei-
fen, damit so bald wie möglich eine Zweidrittelmehrheit der 
Vertragsstaaten die Änderung von Artikel 20 Absatz 1 des 
Übereinkommens annimmt und diese in Kraft treten kann; 
_____________ 
557 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Sechsundfünfzigste 
Tagung, Beilage 38 (A/56/38), Anhang I. 

 11. dankt für die zusätzliche Tagungszeit, die dem 
Ausschuss die Abhaltung von zwei jeweils dreiwöchigen 
Tagungen pro Jahr gestattet, vor denen jeweils eine der Ta-
gung vorausgehende Arbeitsgruppe des Ausschusses zu-
sammentritt; 

 12. dankt dem Ausschuss außerdem für seine An-
strengungen, seine Arbeitsmethoden effizienter zu gestalten, 
und ermutigt zu weiteren diesbezüglichen Anstrengungen; 

 13. nimmt Kenntnis von der Zahl der Berichte, die der 
Ausschuss noch zu prüfen hat, und beschließt in diesem Zu-
sammenhang, den Ausschuss ausnahmsweise zu ermächti-
gen, 2002 eine dreiwöchige außerordentliche Tagung abzu-
halten, die ausschließlich zur Prüfung der Berichte der Ver-
tragsstaaten genutzt werden soll, um den Rückstand bei der 
Prüfung der Berichte abzubauen, und unter Berücksichti-
gung des Beschlusses 25/I des Ausschusses558 im Jahr 2002 
die Zahl der Mitglieder der der Tagung vorausgehenden Ar-
beitsgruppe zur Vorbereitung der außerordentlichen Tagung 
des Ausschusses zu erhöhen;  

 14. ersucht den Generalsekretär, im Einklang mit Re-
solution 54/4 der Generalversammlung vom 6. Oktober 1999 
die Ressourcen, einschließlich Personal und Einrichtungen, 
bereitzustellen, die der Ausschuss benötigt, um im Rahmen 
seines Gesamtmandats effektiv arbeiten zu können, insbe-
sondere unter Berücksichtigung des Inkrafttretens des Fakul-
tativprotokolls; 

 15. fordert die Regierungen, die Organe und Organi-
sationen des Systems der Vereinten Nationen sowie die zwi-
schenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisationen nach-
drücklich auf, das Übereinkommen und das dazugehörige 
Fakultativprotokoll zu verbreiten; 

 16. legt allen zuständigen Stellen des Systems der 
Vereinten Nationen im Rahmen ihres jeweiligen Mandats 
sowie gegebenenfalls den Regierungen und den zwischen-
staatlichen und nichtstaatlichen Organisationen, insbesonde-
re den Frauenorganisationen, nahe, Vertragsstaaten auf deren 
Ersuchen auch künftig bei der Durchführung des Überein-
kommens behilflich zu sein, und legt in diesem Zu-
sammenhang den Vertragsstaaten nahe, die abschließenden 
Bemerkungen sowie die allgemeinen Empfehlungen des 
Ausschusses zu beachten; 

 17. legt allen zuständigen Stellen des Systems der 
Vereinten Nationen nahe, auch weiterhin dazu beizutragen, 
dass Frauen die Rechtsakte auf dem Gebiet der Menschen-
rechte, insbesondere das Übereinkommen und das dazugehö-
rige Fakultativprotokoll, kennen lernen, besser verstehen 
und sich besser zunutze machen können; 

 18. begrüßt es, dass die Sonderorganisationen auf 
Bitte des Ausschusses Berichte über die Durchführung des 
Übereinkommens auf den Gebieten vorgelegt haben, die in 
ihren Tätigkeitsbereich fallen, begrüßt außerdem den Beitrag 

_____________ 
558 Ebd., zweiter Teil, Kap. I, Abschnitt A. 
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der nichtstaatlichen Organisationen zur Arbeit des Aus-
schusses und ermutigt die Sonderorganisationen, auch wei-
terhin Berichte vorzulegen; 

 19. ersucht den Generalsekretär, der Generalver-
sammlung auf ihrer siebenundfünfzigsten Tagung einen Be-
richt über den Stand des Übereinkommens zur Beseitigung 
jeder Form von Diskriminierung der Frau und über die 
Durchführung dieser Resolution vorzulegen. 

RESOLUTION 56/230 

Verabschiedet auf der 92. Plenarsitzung am 24. Dezember 2001, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/56/583/Add.2, Ziffer 109) 559. 

56/230. Subregionales Zentrum für Menschenrechte und 
Demokratie in Zentralafrika 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 55/105 vom 4. De-
zember 2000 über regionale Abmachungen zur Förderung 
und zum Schutz der Menschenrechte, 

 sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen 55/34 B 
vom 20. November 2000 und 55/233 vom 23. Dezember 
2000 sowie Abschnitt III ihrer Resolution 55/234 vom 
23. Dezember 2000, 

 ferner unter Hinweis auf den Bericht der Hohen Kom-
missarin der Vereinten Nationen für Menschenrechte560, 

 1. begrüßt die Einrichtung des Subregionalen Zen-
trums für Menschenrechte und Demokratie in Zentralafrika 
in Jaunde; 

 2. nimmt mit Befriedigung Kenntnis von der Unter-
stützung, die das Gastland bei der Einrichtung des Zentrums 
gewährt hat; 

 3. bittet das Amt des Hohen Kommissars der Verein-
ten Nationen für Menschenrechte, unter der Leitung des Ge-
neralsekretärs angemessene Unterstützung für das Zentrum 
bereitzustellen, um seine Effizienz und reibungslose Ar-
beitsweise im Einklang mit Abschnitt III der Resolution 
55/234 der Generalversammlung sicherzustellen; 

 4. ersucht den Generalsekretär, der Generalver-
sammlung auf ihrer siebenundfünfzigsten Tagung einen Be-
richt über die Durchführung dieser Resolution vorzulegen. 

_____________ 
559 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Angola, Äquatorialguinea, Benin, Burkina Fa-
so, Burundi, Côte d'Ivoire, Demokratische Republik Kongo, Gabun, 
Gambia, Haiti, Kamerun, Kongo, Madagaskar, São Tomé und Príncipe, 
Senegal, Sierra Leone, Tschad und Zentralafrikanische Republik. 
560 A/56/36/Add.1. 

RESOLUTION 56/231 

Verabschiedet auf der 92. Plenarsitzung am 24. Dezember 2001, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/56/583/Add.3, Ziffer 48) 561. 

56/231. Die Menschenrechtssituation in Myanmar 

 Die Generalversammlung, 

 erneut erklärend, dass alle Mitgliedstaaten verpflichtet 
sind, die in der Charta der Vereinten Nationen aufgeführten 
und in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte562, 
den Internationalen Menschenrechtspakten563 und anderen 
anwendbaren Menschenrechtsübereinkünften weiter ausge-
führten Menschenrechte und Grundfreiheiten zu fördern und 
zu schützen, 

 in dem Bewusstsein, dass die Vereinten Nationen im 
Einklang mit der Charta die Achtung vor den Menschen-
rechten und Grundfreiheiten für alle fördern und festigen 
und dass es in der Allgemeinen Erklärung der Menschen-
rechte heißt, dass der Wille des Volkes die Grundlage für die 
Autorität der öffentlichen Gewalt bildet, und daher ihrer tie-
fen Besorgnis darüber Ausdruck verleihend, dass die Regie-
rung Myanmars ihre Zusicherung, im Lichte der Ergebnisse 
der 1990 abgehaltenen Wahlen alle erforderlichen Schritte 
zur Herstellung der Demokratie unternehmen zu wollen, 
noch immer nicht in die Tat umgesetzt hat, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 55/112 vom 4. De-
zember 2000 und die Resolution 1992/58 der Menschen-
rechtskommission vom 3. März 1992564, in der die Kommis-
sion unter anderem beschloss, einen Sonderberichterstatter 
mit einem vorgegebenen Auftrag zu ernennen, und Kenntnis 
nehmend von der Kommissionsresolution 2001/15 vom 
18. April 2001565, in der die Kommission beschloss, das 
Mandat ihres Sonderberichterstatters über die Menschen-
rechtssituation in Myanmar um ein Jahr zu verlängern, 

 sowie unter Hinweis auf die Feststellung des ehemali-
gen Sonderberichterstatters, dass allen schweren Menschen-
rechtsverletzungen in Myanmar die Nichtachtung der mit ei-
ner demokratischen Staatsführung verbundenen Rechte 
zugrunde liegt, 

 nach wie vor in ernster Besorgnis über die Menschen-
rechtssituation in Myanmar, insbesondere die Unterdrückung 
der Ausübung der politischen Rechte sowie der Gedanken-
_____________ 
561 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Andorra, Australien, Belgien, Costa Rica, Dä-
nemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Ir-
land, Island, Italien, Kanada, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxem-
burg, Malta, Monaco, Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Österreich, 
Polen, Portugal, Republik Korea, Rumänien, San Marino, Schweden, 
Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Kö-
nigreich Großbritannien und Nordirland und Vereinigte Staaten von 
Amerika. 
562 Resolution 217 A (III). 
563 Resolution 2200 A (XXI), Anlage. 
564 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 1992, 
Supplement No. 2 (E/1992/22), Kap. II, Abschnitt A. 
565 Ebd., 2001, Supplement No. 3 (E/2001/23), Kap. II, Abschnitt A. 
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